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die Auffassung vertrat, daß „der Rat als Rechtsprechungsorgan versagt und 
seine Autorität gegenüber der Bürgerschaft eingebüßt habe" (S. 351/52). Ob 
dieses Motiv allerdings allein ausreicht, muß zweifelhaft bleiben, da gerade 
die Regierung Karls XI. einen entschiedeneren absolutistischen Kurs — ver-
bunden mit dem Abbau von Sonderrechten, der Einführung der Güterreduktion 
und einer stärkeren Besteuerung der Untertanen — verfolgte. Ein Anlaß für 
die Schaffung dieses neuen Amtes in Reval dürfte vielleicht auch der 1686 
projektierte Ausbau der Stadt zur Festung nach dem Vaubanschen System 
gewesen sein, wodurch sich der König eine stärkere Kontrolle der Stadt und 
ihrer „Zahlungswilligkeit" erhoffte. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß diese Arbeit, die durch ein Quellen-
und Literaturverzeichnis sowie durch ausführliche Personen-, Orts- und Sach-
register ergänzt wird, nicht nur für die baltische und hansische Geschichts-
forschung eine wesentliche Bereicherung darstellt, sondern auch einen wichtigen 
Beitrag zur Stadtgeschichte der frühen Neuzeit liefert. Es bleibt zu hoffen, daß 
die hier nicht berücksichtigten Bereiche der innerstädtischen Geschichte Revals, 
z. B. Kirche und Schulwesen, Handel, Landwirtschaft, Militärwesen u. a., ein-
mal in einer besonderen Untersuchung behandelt werden. 

Oldenburg i. O. Stefan Hartmann 

James Cavallie: Frän fred tili krig. De finansiella Problemen kring krigsut-
brottet är 1700. (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensis, 
Bd 68.) Verlag Almquist & Wiksell. Kristianstad 1975. 319 S., dt. Zusfass. 

Während des Krieges 1675—1679 hatte Schweden nur mühsam und vor allem 
dank Frankreichs Hilfe seinen territorialen Besitzstand in etwa behaupten 
können. Die Schwierigkeiten, den Krieg zu finanzieren, und die dadurch be-
dingte Abhängigkeit von Frankreich beschleunigten die Reform der schwedi-
schen Staatsfinanzen. Gestützt auf die nichtadligen Stände, setzte Karl XI. 
auf den Reichstagen 1680 und 1682 sehr weitgehende Reduktionsmaßnahmen 
durch. Die der Krone entfremdeten Zinse und Gefälle wurden eingezogen 
und zur Deckung bestimmter, ständig wiederkehrender Ausgaben eingesetzt. 
Gleichzeitig wurde der Absolutismus eingeführt, durch den in Schweden jedoch 
nicht das Bewilligungsrecht der Stände aufgehoben wurde. 

Mit den reduzierten Einkünften wurden die Zivilbeamten besoldet und ste-
hende Kavallerieregimenter unterhalten. Außerdem schloß die Krone mit den 
Bauern der einzelnen Landschaften Schwedens Verträge, durch welche die 
zuvor jeweils vom Reichstag beschlossenen Aushebungen gegen ein Unterhalts-
system für stehende Infanterie abgelöst wurden. Die bäuerliche Bevölkerung 
wurde in Rotten bzw. Unterhaltsbezirke eingeteilt, die je einen Infanteristen 
unterhalten mußten. 

Dank dieser Maßnahmen konnte Schweden ein stehendes, im Kriegsfall 
schnell einsatzbereites Heer aufstellen. Die Krone hatte sich außerdem für den 
Kriegsfall die Garantie der Stände für eine Durchzugsauflage geben lassen. 
Nicht zuletzt aber hatte man Barmittel thesauriert, um die bei Kriegsausbruch 
benötigten Gelder schnell zur Hand zu haben. 

C a v a l l i e untersucht die staatsfinanziellen Probleme Schwedens während 
der Umstellung vom Frieden auf den Krieg ab Spätsommer 1699 bis zum An-
griff auf Dänemark ungefähr ein Jahr darauf. Er konzentriert die Untersuchung 
auf zwei Hauptfragen: Welche finanziellen Probleme ergaben sich, als in einer 
Lage mobilisiert werden mußte, die sich eindeutig von vergleichbaren, früher 
während der Großmachtzeit entstandenen Situationen unterschied, und wie 
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wurde n diese Problem e gelöst? Welche Roll e spielte die Finanzbürokrati e im 
Entscheidungsproze ß währen d eine r Mobilisierun g im Zeitalte r des Absolu-
tismus ? 

I n de r ältere n schwedische n Forschun g war die Frage , ob das von Kar l XI . 
geschaffene Finanz - un d Militärsyste m den Übergan g vom Friede n zum Krie g 
erschwert e ode r erleichterte , heftig umstritten . Gege n Eli H e c k s c h e r , der 
erstere s behauptete , macht e Fredri k L a g e r r o t h die Vorteile des System s 
geltend. 1 Beide generalisierte n jedoch , ohn e das einschlägige Archivmateria l 
eingehen d geprüft zu haben . Diese Arbeit , auf Grun d der Meng e an Archi -
valien allein schon eine beachtlich e Leistung , ha t Cavallie nu n für die Um -
stellungsperiod e 1699—1700 vorgenommen . Dabe i ist noc h besonder s zu betonen , 
daß er die Verhältniss e im gesamte n schwedische n Machtbereich , also auch in 
den baltische n un d deutsche n Provinzen , eingehen d untersucht . Gestütz t auf 
die so gewonnene n Erkenntnisse , legt C. überzeugen d dar , daß die Mobilisie -
run g durchgeführ t wurde , ohn e den ordentliche n Haushal t zu belasten , ohn e 
Zuschüss e an ausländische m Kapita l un d mi t nu r sehr wenigen Inlandsan -
leihen . „Di e Finanzierun g der Mobilisierun g konnt e jetzt organisatorisc h im 
Rahme n eine s zentra l geleitete n Anweisungssystems erfolgen, mi t Improvisatio -
nen , aber ohn e Verwirrung. " 

Einige Teilergebniss e de r Untersuchun g seien hervorgehoben : Einleiten d 
stellt C. das finanziell e Verhältni s zwischen Schwede n un d den Provinze n dar . 
Grundsätzlic h galt, daß sowohl Schweden-Finnlan d als auch jede der Provinze n 
eine n eigenen ordentliche n un d außerordentliche n Haushal t hatte . Schwedisch e 
Mitte l sollten nich t in die Provinze n überwiesen werden un d wurde n es in den 
letzte n dre i Jahr e vor Kriegsausbruc h auch nicht . Andererseit s leistete n die Pro -
vinzen durc h die Versorgun g der hie r einquartierte n Truppe n eine n beachtliche n 
Beitra g zur Finanzierun g der Verteidigun g des schwedische n Reiches . Auch 
wurde n baltische , vor allem livländisch e Einnahme n zur Deckun g von Ausga-
ben des schwedische n Haushalt s verwandt . Livländisch e Mitte l 'wurde auch in 
ander e baltisch e Provinze n un d nac h Wismar überwiesen . Die deutsche n Pro -
vinzen gaben kein e Mitte l nac h Schwede n ab. Doc h kame n Überweisunge n zwi-
schen ihne n vor, inde m vor allem Bremen-Verde n Mitte l abgab. Als im Zu -
sammenhan g mi t den Kriegsvorbereitunge n schwedisch e Regimente r nac h 
Deutschlan d verlegt wurde n un d ma n dor t außerde m Dragone r warb, wurde n 
deshal b auc h in Übereinstimmun g mi t der Stockholme r Anschauun g schwedi-
sche un d baltisch e Mitte l zum Unterhal t dieser Verbänd e nac h Deutschlan d 
überwiesen . In diesem Zusammenhan g kan n C. interessanterweis e auch zeigen, 
wie diese Überweisunge n finanztechnisc h vor sich gingen . 

Hinsichtlic h de r Provinze n mach t C. auf eine n andere n Unterschie d zwischen 
den baltische n un d den deutsche n Besitzunge n der Kron e aufmerksam . Di e von 
den schwedische n Stände n für den Kriegsfall zugesagte Kontribution , die der 
Köni g bereit s vor Kriegsausbruc h erhebe n ließ, wurd e ohn e größer e Bedenke n 
auch im Baltiku m ausgeschrieben . Zwa r hiel t ma n dabe i zum Schei n ein Ver-
handlungsverfahre n zwischen Stände n un d Landesherre n aufrecht , un d unte r 
dem Druc k des sächsische n Angriffs tra t zeitweilig eine gewisse Verhandlungs -
situatio n ein . Doc h im Grund e genomme n handelt e es sich um eine n Befeh l 

1) E. H e c k s c h e r : D e europeisk a staterna s finansern a pä Kar l XII: s tid , 
in : Karolińsk a förbundet s ärsbok 1921; d e r s . : Sveriges ekonomisk a histori a 
frän Gusta v Vasa 1:2 (Stockhol m 1936), S. 269 f f., XVIII ; F . L a g e r r o t h : 
Statsreglerin g och finansförvaltnin g i Sverige tili och me d frihetstiden s ingän g 
(Skrifte r utgivna av Fahlbecksk a stifteisen , Bd XI) , Malm ö 1928. 
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der Krone, Geld und vor allem Getreide zu liefern. An die deutschen Provinzen 
erging ein derartiger Befehl nicht, was C. damit erklärt, daß der Absolutismus 
dort nicht im gleichen Maße durchgesetzt worden war wie im Baltikum. 

Die Mobilisierung zwang andererseits die Krone, einige Positionen der ab-
solutistischen Monarchie aufzugeben. Um nämlich die Krone in Schweden 
wenigstens einigermaßen kreditwürdig zu machen, mußte Karl XII. im Rahmen 
der Reduktions- und Untersuchungspolitik ergriffene Maßnahmen rückgängig 
machen oder einstellen. 

Andererseits stärkte der Kriegsausbruch die Stellung der Krone, nämlich hin-
sichtlich der Möglichkeit, weitere Truppen aufzustellen. Für den Kriegsfall lagen 
Aufmarsch- und Angriffspläne vor, die zunächst die Niederwerfung Dänemarks 
vorsahen. Durch eine derart offensive Kriegführung aber wurde Schweden von 
Verteidigungstruppen entblößt. Karl XII. entschied sich für die vom Präsidenten 
des Reduktionskollegiums und Vorsitzenden der aus königlichen Räten gebilde-
ten Verteidigungskommission, Jacob Gyllenborg, vorgeschlagenen Lösung, je-
weils drei zum Unterhalt eines Infanteristen verpflichtete Rotten einen weite-
ren Soldaten stellen zu lassen. Das war ein eindeutiger Bruch der mit der bäu-
erlichen Bevölkerung abgeschlossenen Verträge. Die Bauern konnten sich jedoch 
dieser neuen Auflage nicht entziehen. Übrigens wurde die gleiche Auflage auch 
für die zur Stellung von Kavallerie Verpflichteten verfügt. Schließlich erging 
eine Verfügung, laut der Adel, Geistliche und andere „Standespersonen" Dra-
goner stellen mußten. 

C. macht auch überzeugend geltend, daß der Präsident des für die Finan-
zierung zuständigen Staatskontors, Fabian Wrede, versuchte, seine Machtstel-
lung auszunützen, um Karl XII. vom Krieg abzuhalten. Wrede, der wie andere 
Schweden nichts von der gegen Schweden eingegangenen Koalition ahnte, 
lehnte die auf Unterstützung des Herzogs von Holstein-Gottorp festgelegte 
schwedische Außenpolitik ab und wünschte eine Annäherung an Frankreich. 
Er betonte daher außerordentlich stark, ein Krieg bedeute die finanzielle und 
deshalb auch die militärische Katastrophe Schwedens. Der Angriff der Koali-
tion auf Schweden ließ dann jedoch Wrede keine andere Möglichkeit, als alles 
daranzusetzen, um die Katastrophe abzuwenden. 

C.s Dissertation ist ein äußerst wertvoller Beitrag zur Geschichte Nordeuropas, 
und es ist zu hoffen, daß bald eine gleichermaßen eingehende Untersuchung 
für die Zeit des Nordischen Krieges folgt. 

Djursholm Klaus-Richard Böhme 

Henning v. Wistinghausen: Quellen zur Geschichte der Rittergüter Estlands 
im 18. und 19. Jahrhundert (1772—1889). (Beiträge zur Baltischen Geschichte, 
Bd 3.) Verlag Harro v. Hirschheydt. Hannover-Döhren 1975. XLII, 365 S. 

Mit dem vorliegenden Regestenband ist eine bisher unerreichbare Quelle zur 
Gütergeschichte erschlossen worden: die „Revalschen Wöchentlichen Nachrich-
ten" (1772—1852) und ihre Nachfolgerin, die „Ehstländische Gouvernements-
Zeitung" (1853—1889). Von beiden Wochenblättern gibt es im Westen nur 
wenige Jahrgänge. Sie sind aber verstreut in Bibliotheken in Moskau, Lenin-
grad und Reval vorhanden und zusammengenommen — mit Ausnahme von 
12 Nummern der „Ehstländischen Gouvernements-Zeitung" — sogar komplett. 
Die schätzungsweise 2 500 Regesten beinhalten die in den Zeitungen regel-
mäßig mitgeteilten Kaufverträge, Erbteilungsverträge, Pfandverträge, Pfand-
zessionsverträge und ähnliche besitzrechtliche Vorgänge oder sogenannte Pro-
clame zu solchen. Sie sind nach Kreisen — Harrien, Wierland, Jerwen, Wiek — 


